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Zwischen der Planung für einen Bau und dessen Errichtung liegt meist eine 
ziemlich lange Zeit: Die baurechtlichen Voraussetzungen sind zu klären, alle 
fachlichen und technischen Vorbereitungen zu treffen, und – das ist besonders 

wichtig – die erforderlichen Finanzmittel müssen beschafft werden. Zur Erinnerung: 
Der Neubau der Staats- und Universitätsbibliothek  Göttingen  hat von den ersten 
konkreteren Planungsschritten bis zur Eröffnung 15 Jahre gedauert. Der Wettbewerb 
zur Neuerrichtung der Hauptbibliothek der Technischen Universität Berlin  wurde 
1987 durchgeführt, der Bau wurde nach einer kostensparenden Anpassungsplanung 
Ende 2004 bezogen. Pläne für einen Neubau dieser Bibliothek reichen in die 1950er 
zurück.

Im Folgenden soll versucht werden, diesen stufenreichen Weg beispielhaft zu beschrei-
ben. Hierzu orientiere ich mich u. a. an einer Darstellung von Barbara Schneider-Eß-
linger in der „Baufi bel“.1

Betrachten wir nun, welche Stufen (oder: Hürden?) eine Bibliotheks bauplanung 
durchlaufen muss, bis der erste Spatenstich erfolgen kann. Hierbei gehe ich davon aus, 
dass für eine bestehende Bibliothek ein Neubau errichtet werden soll. Prinzipiell än-
dert sich am Ablauf nichts, wenn eine neue Universität und damit eine neue Universi-
tätsbibliothek  errichtet werden soll. Nur in den ersten Stufen sind dann andere Gremi-
en an den Planungsschritten beteiligt (z. B. anstelle gewählter Hochschulgremien etwa 
Gründungssenate).

Prinzipiell ändert sich auch nichts, wenn für eine Kommune eine neue Bibliothek oder 
Infrastruktureinrichtung, die auch eine Bibliothek enthält, gebaut werden soll. Um den 
Text nicht unnötig zu verdoppeln, verweise ich auf eine Stufenfolge, diesmal bezogen 
auf den Ablauf bei der Bauplanung für eine Öffentliche Bibliothek . Sie fi ndet sich als 

1 Vgl. Schneider-Eßlinger 1994; Kolasa 2004, hier insbesondere S. 73–85.
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Anhang IX.4 in der Internet-Ausgabe der ‚Baufi bel‘2. Dieses Ablaufschema geht etwas 
weiter als meine Darstellung, da jenes mit der Eröffnung des Baus endet.

Der erste Schritt auf dem Weg zur Realisierung eines Bibliotheksbaus geht in der Re-
gel von der Bibliothek aus. Sie muss die Initiative ergreifen und – im Fall einer neu 
zu errichtenden und die alte ersetzenden Universitätsbibliothek  – zunächst die Hoch-
schulleitung für einen Neubau gewinnen. Gleichermaßen gilt das auch für Erweite-
rungsmaßnahmen oder das Anpassen vorhandener Gebäude an neue Nutzungsanfor-
derungen.
In einem diesbezüglichen Antrag wird die jeweilige bauliche Situation dargestellt und 
die Dringlichkeit des Bauvorhabens eingehend beschrieben, wobei bereits eine Grund-
konzeption  (Analyse des Ist-Zustandes, Schätzung des Gesamtfl ächenbedarfs) für die 
Lösung der baulichen Nutzungsprobleme entwickelt und beigefügt sein sollte. Hilf-
reich ist es, in Vorgesprächen mit der Hochschulleitung geklärt zu haben, dass ein sol-
cher Antrag nicht unmittelbar ‚für den Papierkorb‘ produziert wird. Ausgangspunkt 
solcher Planungen wird immer die dringende Notwendigkeit sein, zeitgemäße und 
zukunftsorientierte Nutzungs- und Verwaltungsformen für den Bibliotheksbetrieb zu 
schaffen, die ohne neue bauliche Rahmenbedingungen nicht zu realisieren sind. Denn 
die Entwicklung im Medienangebot, in den Recherchenotwendigkeiten für die Nutzer, 
in den Arbeitsgewohnheiten der Nutzer oder auch die Veränderung der Studienstruk-
tur (Bachelor / Master) kann ergeben, dass die Funktionsfähigkeit der Bibliothek in 
Bezug auf die innerbetriebliche Organisation und das Dienst leistungsangebot an ihre 
Grenzen gekommen ist. Ein Anlass hierzu ist z. B. die Substitution der Zettelkataloge 
durch die elektronischen Kataloge ohne die Möglichkeit, beim Wechsel sogleich auf die 
Zettelkataloge mangels umfassender retrospektiver Konversion verzichten zu können. 
Dann müssen die Nutzungsfl ächen für das neue Angebot zusätzlich geschaffen werden. 
Dies war auch der Anlass zu einem umfassenden Umbau der Universitätsbibliothek  der 
Freien Universität Berlin , der von mir an anderer Stelle beschrieben worden ist.3 Auch 
immer umfangreichere Öffnungszeiten bis hin zur 24/7-Bibliothek  werden ohne Bau-
maßnahmen, die vor allem die Sicherheit der Nutzer und die Sicherung der Bestände 
zum Ziel haben, nicht realisierbar sein.4 Eine gründliche Bedarfsermittlung – mit Hilfe 
der anerkannten Richt werte – und eine vorurteilsfreie Prüfung von Alternativen sind 
dann erforderlich, wobei die Größenabschätzung relativ grob erfolgen kann. Sie soll 
letztlich nur einen Kostenwert (ermittelte Quadratmeterzahl multipliziert mit einem 
Kostenrichtwert) ergeben.5 Sie führen zu einem Gesamtkonzept, das als Basis für jede 
weitere Planung dient.

2 Internet-Ausgabe der ‚Baufi bel‘ [3], hier S. 239–240.
3 Naumann 2002.
4 S. hierzu den Vortrag von H. Kristen, gehalten beim 14. LIBER Architecture Group Seminar 

2008 in Budapest [8].
5 U. Hempel, der sich in früheren Jahren intensiv mit der Frage der Bemessung von Flächen 

für Hochschulbauten beschäftigt hat (Hempel 1983), hat darüber hinaus einen Vorschlag 
entwickelt, wie man trotz der Einzigartigkeit der „Bauaufgabe Hochschul bibliothek” eine 
Grobbemessung der oben genannten drei großen Bibliotheksbereiche vornehmen kann 
(Hempel 1982); s. dazu auch in meiner Darstellung „Flächen bedarfsbemessung für Zentra-
le Hoch schul bibliotheken“, wie das Schema von Hempel angewendet werden kann (Nau-
mann 2006).

1
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Das in den Grundzügen dargestellte Planungsvorhaben wird dann der Hoch-
schulleitung übergeben. Die Einbindung in die Strukturplanung der Hoch schule ist 
anschließend durch Gespräche mit der Hochschulleitung und dem Hochschulsenat 
sicherzustellen. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei das Vorhandensein eines nach 
Lage und Größe geeigneten Grundstücks im öffent lichen Eigentum, weil die sonst 
erforderlichen Grundstücksbeschaffungskosten  bei den Flächen, die für einen Biblio-
theksneubau benötigt werden, doch einen erheblichen Kostenfaktor darstellen.

Ist auch diese Grundvoraussetzung gegeben und das Planungsvorhaben in allen Hoch-
schulgremien positiv beschieden worden, so erfolgt in der Regel der Auftrag zur Er-
stellung des Raumprogramms  an die Bibliothek. Bei einer im Verlauf der vorangegan-
genen Gespräche erkannten positiven Grundstimmung für das Vorhaben sollte damit 
allerdings schon vorher begonnen worden sein um Zeit zu sparen, zumal sich aus dem 
Bedarfskonzept eine Vielzahl von Raumerfordernissen ableiten lässt.

Die mit dem Bau angestrebte bibliothekarische Konzeption muss nun unter Berück-
sichtigung sowohl der einschlägigen Flächenstandards und Richtwerte als auch der 
örtlichen Gegebenheiten konkretisiert, d. h. in ein die Bedürfnisse der Bibliothek wi-
derspiegelndes Raumprogramm umgesetzt werden. Darüber wird an anderer Stel-
le dieses Buches berichtet. Hierzu gehört auch eine zumindest grobe Darstellung des 
funktionalen Zusammenhangs zwischen den einzelnen Flächen, um für den später 
durchzuführenden Architekten wettbewer b Gestaltungshinweise zu geben. Je konkreter 
diese Vorgaben sind, desto weniger funktionaler Gestaltungsspielraum ergibt sich für 
die am Wettbewerb beteiligten Architekten , da diese Vorgaben in die Bewertung der 
Entwürfe einfl ießen. Hierbei können die Kriterienkataloge von Faulkner-Brown und 
McDonald (in diesem Buch an anderer Stelle ausführlich dargestellt und mehrfach zi-
tiert) eingesetzt werden.

Das Raumprogramm wird von der Hochschulbauabteilung akzeptiert und durch-
läuft ein je nach Bundesland unterschiedliches, langwieriges und kompliziertes Prüf-
verfahren, das in jedem Fall die Genehmigung des Programms durch das zuständi-
ge Fachministerium bzw. die Bauverwaltung  zum Ziel hat. Wenn auch durch die 
Föderalismus refor m die Bibliotheksbauten als Gemeinschaftsaufgabe aus der gemein-
samen Förderung durch den Bund und die Länder herausgefallen sind (das ‚erspart‘ 
dann eine Prüfung des Konzepts durch die Arbeitsgruppe Bibliotheken, die beim 
Wissenschaftsrat angesiedelt war), wird je nach dem Umfang der Investitionssumme 
eine Finanzierung aus Landesmitteln angestrebt werden müssen. Hierzu können aber 
wegen der laufenden Änderungen in den Hochschulverfassungen und der damit ver-
bundenen fi nanziellen Ausstattung der Hochschule (Kuratorial verfassung in Berlin, 
Wissenschaftsfreiheitsgesetz in Nordrhein-Westfalen, Über führung der Universitäten 
in verschiedene Stiftungsformen) keine allgemeinen Aussagen getroffen werden. Es 
wäre allerdings ein Irrglaube, dass bei einer ausschließlichen Trägerschaft der Planung 
und kostenmäßigen Realisierung durch die Hochschule der Prozess um vieles einfa-
cher würde, weil dann die Bibliotheksbaumaßnahme sich der Konkurrenz aller ande-
ren Bau- und Investitionsmaßnahmen in der Hochschule stellen muss.

2
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Wichtig ist, dass die Hochschule selbst dem Bauvorhaben der Bibliothek eine hohe 
zeitliche Priorität unter ihren anderen Bauvorhaben einräumt, da die jeweilige Landes-
regierung alle vorgesehenen Bauprojekte noch einmal in einer Liste ordnet (mehrjähri-
ge Investitionsplanung), die von allen Einrichtungen, also auch anderen Universitäten, 
gespeist wird, und die hier eingenommene Position für die baldige Realisierung des 
Bauvorhabens von entscheidender Bedeutung ist. Günstig ist auch, wenn die Hoch-
schule Finanzierungsangebote machen kann, wie es etwa beim Bau des Jacob-und-
Wilhelm-Grimm-Zentrums der Humboldt-Universität zu Berlin  (Mitfi nanzierung 
durch die Aufgabe von Liegen schaften) oder der Technischen Universität Berlin  (Ein-
binden eines Sponsors ) geschehen ist.

Auf die Genehmigung des Raumprogramms  folgt als nächster Schritt der Auf trag, die 
Vorplanung zu erstellen, entweder an die Hochschulbauplanung, die dann die Durch-
führung des Bauvorhabens übernimmt, oder an ein Architektur bür o mit ausgewiese-
ner Erfahrung, oder aber es wird gleich ein Wettbewerbs verfahre n eingeleitet, wie es 
zum Beispiel für die Neubauten größerer Biblio theken regelmäßig der Fall ist. Dieses 
Wettbewerbsverfahren  kann in verschiedenen Formen (Interessenbekundungsverfah-
ren  mit anschließendem beschränktem Wettbewerb, offenes Wettbewerbsverfahren ) 
durchgeführt werden.6

Die dem Wettbewerb formal genügenden Entwürfe (z. B. Erfüllung des Raum-
programm s und anderer in der Wettbewerbsaufgabe aufgeführter Kriterien) werden 
dann einem Preisrichtergremium vorgestellt und dort bewertet. Dabei, falls überhaupt 
hinzugezogen, wird der bibliothekarische Sach verstand der Gruppe der Sachpreisrich-
ter zugeordnet, während Architekten  das Fachpreisrichter-Gremium bilden. Wichtiger 
ist daher, dass Biblio thekare in der ‚Vorprüfung‘ der Wettbewerbsbeiträge mitwirken, 
weil dort intensiver die funktionale Qualität der Entwürfe analysiert werden kann.

Das Preisgericht wählt einen Entwurf aus, der mit Verbesserungsaufl agen versehen 
werden kann. Weitere Entwürfe können angekauft werden, um Ideen aus diesen Ent-
würfen in die endgültige Ausgestaltung des ausgewählten Entwurfes integrieren zu 
können.

Der bei einer dieser alternativ zu beschreitenden Wege (Eigenplanung der Hoch schule, 
Auftragsplanung oder Wettbewerb) ermittelte Entwurf muss für die Anmeldung zum 
Haushaltsplan und die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel weiter ausge-
arbeitet werden, bis die Haushaltsunterlage Bau  (HU Bau ) vorgelegt werden kann. Bei 
der Haushaltsunterlage Bau  handelt es sich primär um eine Finanzierungsplanung , die 
der Ermittlung der Kosten und der detaillierten Festlegung von Gestaltung und Kons-
truktion des zu errichtenden Gebäudes dient. Sie hat das Ziel, den Bedarf an Ausgaben 
und Verpfl ichtungs ermächtigungen7 für die einzelnen kommenden Haushaltsjahre 
festzulegen und dabei eine optimale Entwurfslösung für die Bauaufgabe zu fi nden.

6 S. hierzu die „Regeln für die Auslobung von Wettbewerben auf den Gebieten der Raumpla-
nung, des Städtebaus und des Bauwesens – RAW 2004“ [1].

7 Da die meisten deutschen Hochschulen ‚von der Hand in den Mund‘ leben und selten – wie 
in Berlin mit seinen Hochschulverträgen – auf eine mehr jährige stabile Zuwendungszusage 
bauen können, dienen die Verpfl ichtungs ermächtigungen zur Anzeige zukünftig notwen-
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Die Haushaltsunterlage Bau  umfasst folgende Teile:

– Erläuterungen (dienstliche Veranlassung, Beschaffenheit der Baustelle und des Bau-
grundes, Grundgedanken der Planung, Einzelheiten der vorgesehenen Konstruk-
tion und technischen Ausführung, Angabe der Baustoffe, Terminplanung betr. Bau-
durchführung),

– Planunterlagen (Lagepläne, sämtliche Grundrisse, Schnitte und Ansichten, Fach-
planungen für Heizung, Sanitär- und Elektroanlagen, Pläne der Außenanlagen),

– Grundfl ächenberechnung nach DIN 2778,
– Kostenberechnungen  nach DIN 276 (Kosten des Baugrundstücks, des Gebäudes, 

der Außenanlagen, der besonderen Betriebseinrichtungen),
– Nachweis über die Erfüllung des genehmigten Raumprogramms ,
– Finanzierungs- und Baudurchführungsplan,
– einschlägige Erlasse und Verfügungen.

Die Haushaltsunterlage Bau  wird von der Hochschulbauverwaltung in Zusammen-
arbeit mit dem beauftragten Architekten  und den hinzugezogenen Sonderfachleuten 
(z. B. für Heizung, Beleuchtung und Sicherheitstechnik) erstellt. Verfahren und Zu-
ständigkeiten können auch hier wie bei dem oben dar gestellten Genehmigungsverfah-
ren für das Raumprogramm in den Bundes ländern unterschiedlich geregelt sein.

Schließlich gehört auch die Ermittlung der Ausstattungskosten  zu den Kostenberech-
nungen , die einen gesonderten Teil der Haushaltsunterlage Bau  (sog. Teil III) darstellt. 
Die Schätzung der Kosten für die Ersteinrichtung  einer Bibliothek ist nur möglich und 
realistisch, wenn konkrete Preisermittlungen angestellt werden, wobei allein für das 
Anfordern vergleichbarer Angebote ein erheblicher Zeitaufwand einzukalkulieren ist, 
insbesondere bei speziellen Möblierungen etwa bei Informations- und Ausleihtheken.

Diese Kostenangaben sind unter Mitwirkung der Bibliothek zu erstellen und umfassen 
in jedem Fall die Kosten für die Ausstattung mit beweglichem Mobiliar, Textilien (z. B. 
Vorhänge) und bibliotheksspezifi schem Arbeitsgerät. Eine besondere Stellung nimmt 
hierbei die Beschaffung der Bücher regalsysteme ein; hier ist die Grenze der Zuordnung 
zu den Gesamtbaukosten  bzw. der Ersteinrichtung  nicht immer eindeutig festgelegt – 
es bestehen wieder einmal von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Auffassun-
gen. Bei fest eingebauten Magazinregalen kann man jedoch von einer Veranschlagung 
im Rahmen der Baukosten  ausgehen. Feste Einbauten sind aber gemäß dem Gebot 
höchstmöglicher Flexibilität bei der Ausstattung zu vermeiden. Nicht abgedeckt sind 
die Kosten für die IT-Ausstattung , die völlig separat zu veranschlagen und zu beantra-
gen sind und in der Haushaltsunterlage Bau  keine Berücksichtigung fi nden.

 diger Ausgaben, auch beim auf mehrere Jahre geplanten Errichten großer Öffentlicher Bib-
liotheken , die dann in der Haushaltsplanung  und im Haushaltsvollzug der nächsten Jahre 
vor gesehen werden müssen. Verpfl ichtungsermächtigungen sind damit Vorgriffe auf künf-
tige Haushalte, durch die schon jetzt durch die Parlamente entschieden wird, dass auch 
künftig Zahlungen erfolgen und dadurch Mittel künftiger Haus halts perioden gebunden 
sind. Sie sind damit das Haushaltsinstrument zur Finanzierung langfristiger Beschaffungs-
vorhaben und werden entsprechend der fortschreitenden Realisierung des jeweiligen Vor-
habens in Anspruch genommen. Verpfl ichtungsermächtigungen wurden durch die Haus-
haltsreform Ende der 1960er Jahre eingeführt und sollen gewährleisten, dass die Höhe der 
Verpfl ichtungen jeweils aus dem Haushaltsplan zu erkennen ist.

8 Zur ersten Information s. ARCHmatic-Glossar/-Lexikon: DIN 277: Grundfl ächen, Raum-
inhalte.
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Das Einrichtungsprogramm muss von der Hochschule gebilligt und zur gesonderten 
Genehmigung an das Fachministerium weitergeleitet werden und wird dann der Haus-
haltsunterlage Bau  als Teil III zugefügt.

Die ‚nutzende Verwaltung‘, also die Bibliothek, erklärt zum Schluss ihr Ein verständnis 
zu der Entwurfsplanung durch Unterschrift der Leitung auf den Plänen und auf dem 
Erläuterungsbericht der Haushaltsunterlage Bau . Je stärker die Bibliothek deshalb an 
den vorhergehenden Stufen inhaltlich beteiligt worden ist, desto leichter wird diese 
Unterschrift zu leisten sein. Entscheidend ist: Kostenerhöhende Änderungen oder Er-
gänzungen sind jetzt nicht mehr möglich.

Bei (Mit-)Finanzierung durch das Land durchläuft die Haushaltsunterlage Bau  nun 
einen weiteren komplizierten bautechnischen Prüfvorgang durch die zuständigen 
Landesbehörden. In dieser Zeit sind Rückfragen und (teils vor geschobene) Beanstan-
dungen zu erwarten, die generell eine Minderung der Kosten zum Ziel haben und zu 
Änderungen in Gestalt und Ausführung der ursprünglichen architektonischen Ent-
wurfslösung führen können.

Die bautechnische Prüfung der Haushaltsunterlage Bau  erstreckt sich ins besondere auf 
Vollständigkeit der Bauunterlagen, Übereinstimmung mit dem genehmigten Raum-
programm, Berücksichtigung des Umweltschutzes und des energiesparenden Bau-
ens, Wirtschaftlichkeit der Planung, Angemessenheit der Baukosten  und der Baunut-
zungskosten sowie auf die generelle Zielerfüllung in gestalterischer, funktionaler und 
technischer Sicht. Deswegen ist es besonders wichtig, dass in den ‚Erläuterungen‘ zur 
Haushaltsunterlage Bau  die biblio thekarischen Zielvorstellungen klar formuliert und 
Hinweise gegeben werden, wie sie durch die zur Genehmigung eingereichte Haushalts-
unterlage Bau  in ihrer Funktionalität erfüllt werden. Dies macht es der prüfenden Ver-
waltung schwerer, gravierende Abstriche vorzunehmen.

Besonders schwierig wird die Situation, wenn durch Vorgaben der Finanz planung die 
Kosten ‚gedeckelt‘ worden sind, also von vornherein die Möglichkeit eines Nachtrags 
zu den geschätzten Baukosten  ausgeschlossen wurde. Erkennbare Überschreitungen in 
notwendigen Bauerrichtungskosten führen dann zu gravierenden Abstrichen. So wur-
de beim Neubau der Philo logischen Bibliothek der FU Berlin  wegen der ‚gedeckelten‘ 
Kosten das zunächst vorgesehene oberste fünfte Geschoss gestrichen, das eine Lesesaal-
zone und Einzelarbeitsräume aufnehmen sollte, und das Keller geschoss, das in einen 
reinen Kriechkeller mit geringerer Deckenhöhe umgewandelt wurde. Auch die Regal-
anlage (!) wurde aus den Einrichtungs koste n herausgenommen und die Beschaffung 
dieser Anlage ausschließlich in die fi nanzielle Verantwortung der Universität gelegt, 
unter anderem mit der Begründung, man könne doch die (von Material, Abmessun-
gen und Form her unterschiedlich gestalteten) Regalanlagen der 11 zu integrierenden 
Biblio theken weiterverwenden.9

9 Zum Neubau der Philologischen Bibliothek der Freien Universität Berlin vgl. http://www.
fu-berlin.de/bibliothek/philbib/architektur/index.html.
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Die Genehmigung eines Bibliotheksbauvorhabens, bei der in der Aus führungs planung 
auf die Regalanlage als wesentlichem Bestandteil verzichtet wird, zeigt deutlich die 
Schwierigkeiten, einer fachfernen, nur auf Kosten senkun g bzw. Einhaltung des Kos-
tenrahmens bedachten Bauverwaltung  die Grundfunktionalitäten einer bibliothekari-
schen Einrichtung zu vermitteln.

Die genehmigte Haushaltsunterlage Bau  ist grundsätzlich bindend; sie ist die Grund-
lage für die weitere Planung und die Vorbereitung der Ausführung. Ein Nachtrag 
ist (ohne vorherige ‚Kostendeckelung ‘) allerdings möglich und erforderlich, wenn 
eine erhebliche Abweichung z. B. durch unvermeidbare Über schreitung der Ge-
samtbaukosten  oder der Folgekosten  zu erwarten ist. Ein Nachtrag zur Haushalts-
unterlage Bau  bringt ein neues Genehmigungs verfahren mit sich, das im Falle von 
grundlegenden Änderungen des Entwurfs auch die Beteiligung des Nutzers mit ein-
schließt.

Nach Abschluss dieses (letzten) Prüfvorgangs der Haushaltsunterlage Bau  wird das 
Bauvorhaben entweder durch die Hochschule (und das Land) fi nanziert oder als Ge-
meinschaftsaufgabe nach Art. 91 b  GG (Grundgesetz) zur Mit fi nanzierung durch den 
Bund angemeldet. Dieses Verfahren hat das früher dem Zweck der gemeinsamen Fi-
nanzierung von Hochschulbauvorhaben dienende „Hoch schulbauförderungsgeset z“ 
mit seinem mehrere Jahre umfassenden „Rahmen plan des Bundes und der Län-
der für den Hochschulbau“ abgelöst. Die Anerkennung als Gemeinschaftsaufgabe 
schafft die notwendige Voraussetzung für die 50-prozentige Mitfi nanzierung durch 
den Bund.

Nach dem Grundgedanken des Grundgesetzes liegt die Kulturhoheit bei den Bundes-
ländern (Art. 70). Damit würde aber gleichzeitig eine Bundes beteiligung ausgeschlos-
sen. Es ist deshalb eine Änderung des Grundgesetzes mit dem Einschub zusätzlicher 
Art. 91a und 91b erfolgt. Art. 91b regelt das Zusammenwirken des Bundes und der 
Länder bei der Durchführung der „Gemeinschaftsaufgabe Ausbau und Neubau von 
Hochschulen “. [2]

Die Artikel wurden im Zuge der Föderalismusreform  2006 neu gefasst. Der hierbei be-
schlossene Verzicht auf den alten Art. 91a Abs. 2 und 3 GG und das dort intendierte 
Hochschulbauförderungsgesetz  Art. 91a GG (alt)

 (2) Durch Bundesgesetz [= Hochschulbauförderungsgesetz ] mit Zustimmung des 
Bundesrates werden die Gemeinschafts aufgaben näher bestimmt. Das Gesetz soll 
allgemeine Grund sätze für ihre Erfüllung enthalten.

 (3) Das Gesetz trifft Bestimmungen über das Verfahren und über Einrichtungen 
für eine gemeinsame Rahmenplanung. Die Auf nahme eines Vorhabens in die Rah-
menplanung bedarf der Zustimmung des Landes, in dessen Gebiet es durchgeführt 
wird.

bedeutet zum Beispiel, dass hier einer der Grundsätze bisherigen staatlichen Handelns, 
der mit der ‚Gleichheit der Lebensverhältnisse in allen Regionen‘ aufgrund einer ge-
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meinsamen Raumplanung, hier speziell der Hochschul planung, umschrieben werden 
kann, aufgegeben worden ist10, auch weil die ‚reicheren‘ Bundesländer nicht mehr be-
reit sind, mit ihrer Mitfi nanzierung der ‚Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbauförde-
rung ‘ die ‚ärmeren‘ Bundesländer zu unterstützen.11

Mit dem Hochschulbauförderungsgesetz  (HBFG ) wurde angestrebt, für den Aus- und 
Neubau von Hochschulen einschließlich der Beschaffung von Groß geräten eine um-
fassende Sachplanung zu entwickeln, die überregionale Gesichtspunkte berücksichtigt:

1. Festlegung der langfristigen Ziele und der einzelnen Vorhaben des Hochschulbaus 
in einem von Bund und Ländern gemeinsam aufzustellenden und jährlich fortzu-
schreibenden Rahmenplan;

2. Einbeziehung von neu errichteten Hochschulen in die Gemeinschafts aufgabe;

3. Verankerung eines Rechtsanspruchs der Länder auf Erstattung der Hälfte der ihnen 
aufgrund des Rahmenplans entstandenen Ausgaben (Art. 91 a  Abs. 4  Satz I GG).

Nach § 2 HBFG hatten Bund und Länder bei der Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe 
darauf hinzuwirken, dass

– die Hochschulen nach Aufgabenstellung, Fachrichtung, Zahl , Größe und Standort 
ein zusammenhängendes System bilden;

– an den Hochschulen nach Maßgabe ihrer jeweiligen Aufgabenstellung Forschungs-
schwerpunkte unter Berücksichtigung der hochschulfreien Forschungseinrichtun-
gen gefördert werden;

– die baulichen Voraussetzungen für ein ausgewogenes Verhältnis von Forschung und 
Lehre geschaffen werden;

– eine möglichst günstige Ausnutzung der vorhandenen und neuen Ein richtungen 
gewährleistet ist;

– die Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Landesplanung beachtet werden.

Der neue Art. 91b GG sieht keine gemeinsame Förderung von Bibliotheks bauten als 
Service-Einrichtungen der Hochschulen vor! Will man dennoch eine Bibliothek nach 
Ziffer 3 dort unterbringen, muss sie zum Forschungsbau ‚hochstilisiert‘ werden: also 
keine neue Universitätsbibliothek , sondern ein ‚Research and Learning Resource Cen-
tre ‘.

10  Dem entsprechen auch Aussagen, die Bundespräsident Horst Köhler in einem Interview mit 
dem „Focus“ vom 13.09.2004 gemacht hatte: Es gab und gibt „nun einmal überall in der 
Republik große Unterschiede in den Lebensverhältnissen,“ sagte der Bundespräsident. Wer 
diese einebnen wolle, zementiere den Subventionsstaat. Obwohl Köhler von wirtschaftli-
chem Gefälle „von Nord nach Süd wie von West nach Ost“ sprach, wird seine Äußerung als 
Kritik an der Subventionierung der neuen Bundesländer verstanden.

11  Siehe hierzu auch die Bedenken der Hochschulrektorenkonferenz zur Grundgesetzände-
rung: http://www.hrk.de/de/brennpunkte/110.php.
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 8. Oktober 2008 <BGBl. I 
S. 1926 (mit zukünftiger Wirkung)>

Art. 91b

(1) Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen in Fällen überregiona-
ler Bedeutung zusammenwirken bei der Förderung von:

1. Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung außerhalb 
 von Hochschulen;
2. Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an Hochschulen;
3. Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Groß geräten.

Vereinbarungen nach Satz 1 Nr. 2 bedürfen der Zustimmung aller Länder.

(2) Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen zur Feststellung 
der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich und bei 
diesbezüglichen Berichten und Empfehlungen zusammenwirken.

(3) Die Kostentragung wird in der Vereinbarung geregelt.

Es ist noch zu früh, eine faktenbasierte Darstellung der Auswirkungen der neu gefassten 
Grundgesetzregelung auf die Ausbaumöglichkeiten von Bibliotheken zu geben. Al-
lerdings bedarf es ‚intelligenter‘ Formulierungen, um ein Ein bringen in die Gemein-
schaftsaufgabe nach Art. 91b Satz 1 Ziffer 3 zu erreichen. So werden Zusammenlegun-
gen von Bibliotheken zu leistungs fähigeren Einrichtungen nicht mit dem Argument 
der ökonomischen Betriebs größe und dem Nutzungskomfort für die Studierenden 
begründet. Statt dessen werden solche Bibliotheksbauten quasi als Anhängsel eines 
fächer über greifenden Gemeinschaftsbaus für eine neue interdisziplinäre Forschungs-
kultur defi niert, die sich der Handvoll von Lehrenden mit dem nunmehr ungehindert 
möglichen räumlich einheitlichen Zugriff auf die reichhaltigen fachlich verwandten 
Bestände bietet.

In dem im Anhang der ‚Baufi bel‘ [3] wiedergegebenen Ablaufdiagramm ist darüber 
hinaus dargestellt worden, wie es bei einer Öffentlichen Bibliothek  dann mit der Reali-
sierung des Bauvorhabens vom ersten Spaten stich bis zur Eröffnung weitergeht, ohne 
dass hier noch näher darauf ein gegangen werden soll.

Die Beschränkung der vorliegenden Darstellung auf die Planungsphase für Universi-
tätsbibliotheken ist insofern vertretbar, als hier noch am ehesten eine ‚Modellablauf-
planung ‘ vorgestellt werden kann. Das kann bei Planungen für beispielsweise eine Lan-
desbibliothek in mancher Phase etwas anders aussehen. Zentrale Projektphasen wie die 
Erstellung und Genehmigung des Raum programm s oder die Aufstellung der Haus-
haltsunterlage Bau  sind jedoch weit gehend für alle Bauvorhaben im Geltungsbereich 
der staatlichen Bau verwaltungen verbindlich und in den jeweiligen Richtlinien für die 
Durch führung von im öffentlichen Interesse stehenden Baumaßnahmen festgeschrie-
ben.
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